
 

 GEMEINDE 
MENZIKEN  Fakultatives Referendum

 
Gestützt auf § 26 Abs. 2 des Gemeindegesetzes und § 15 des Gesetzes 
über die Ortsbürgergemeinden werden die Beschlüsse der Einwohner- und 
Ortsbürgergemeindeversammlung vom 18. November 2009 veröffentlicht. 
Mit Ausnahme der Einbürgerungen (Traktandum 1.5) unterliegen sämtli-
che Beschlüsse der Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversamm-
lung dem fakultativen Referendum, welches von einem Zehntel der 
Stimmberechtigten innert 30 Tagen seit der Veröffentlichung ergriffen wer-
den kann. Für allfällige Referendumsbegehren können bei der Gemeinde-
kanzlei Unterschriftenlisten unentgeltlich bezogen werden. Vor Beginn der 
Unterschriftensammlung kann die Liste der Gemeindekanzlei zur Vorprü-
fung des Wortlautes des Begehrens eingereicht werden. 
 
Ablauf der Referendumsfrist: 22. Dezember 2009 
 
 
EINWOHNERGEMEINDE 
 
1.1 Genehmigung des Protokolls der letzten Gemeindeversammlung 

vom 17.06.2009 
 

1.2 Zustimmung zur Verlängerung der Beteiligung am Probebetrieb „Re-
gionale Jugendarbeit Wynental“ 

 

1.3 Bewilligung der Änderung des Entsorgungsreglementes - Tierkörper-
entsorgung 

 

1.4 Genehmigung der Voranschläge und Festlegung des Steuerfusses 
von 122 % für das Jahr 2010 

 

1.5 Zustimmung zu den Einbürgerungen: 
 

- Karin Jungk 
- Borko Stefanovic 
- Selim und Zeynep Tezol-Erbeyin 
 

Die Einbürgerungsbeschlüsse unterstehen nicht dem fakultativen 
Referendum. 

 
 
ORTSBÜRGERGEMEINDE 
 
2.1 Genehmigung des Protokolls der letzten Ortsbürgergemeindever-

sammlung vom 23.06.2009 
 

2.2 Genehmigung des Voranschlages 2010 
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